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§ 425 Haftung für Güter- und Ver-
spätungsschäden. Schadensteilung 
(1) Der Frachtführer haftet für den Schaden, der
durch Verlust oder Beschädigung des Gutes in der
Zeit von der Übernahme zur Beförderung bis zur
Ablieferung oder durch Überschreitung der Lieferfrist
entsteht. 

(2) Hat bei der Entstehung des Schadens ein Verhal-
ten des Absenders oder des Empfängers oder ein
besonderer mangel des Gutes mitgewirkt, so hängen
die Verpflichtung zum Ersatz, sowie der Umfang der
Ersatzleistungen davon ab, inwieweit diese Umstände
zu dem Schaden beigetragen haben 

§ 426 Haftungsausschluß 
Der Frachtführer ist von der Haftung befreit, soweit
der Verlust, die Beschädigung oder die Überschrei-
tung der Lieferfrist auf Umständen beruht, die der
Frachtführer auch bei größter Sorgfalt nicht vermei-
den und deren Folgen er nicht abwenden konnte 

§ 427 Besondere Haftungsaus-
schlußgründe 
(1) Der Frachtführer ist von seiner Haftung befreit,
soweit der Verlust, die Beschädigung oder die Über-
schreitung der Lieferfristauf eine der folgenden
Gefahren zurückzuführen ist: 

1. vereinbarte oder der Übung entsprechende Ver-
wendung von offenen, nicht mit Planen gedeckten
Fahrzeugen oder Verladung auf Deck; 

2. ungenügende Verpackung durch den Absender; 
3. Behandeln, Verladen oder Entladen des Gutes

durch den Absender oder den Empfänger; 
4. natürliche Beschaffenheit des Gutes, die besonders

leicht zu Schäden, insbesondere durch Bruch, Rost,
inneren Verderb, Austrocknen, Auslaufen normalen
Schwund, führt; 

5. ungenügende Kennzeichnung der Frachtstücke
durch den Absender; 

6. Beförderung lebender Tiere. 

(2) Ist ein Schaden eingetreten, der nach den
Umständen des Falles aus einer der in Absatz 1
bezeichneten Gefahren entstehen konnte, so wird ver-
mutet, daß der Schaden aus dieser Gefahr entstan-
den ist. Diese Vermutung gilt im Falle des Absatzes 1
Nr. 1 nicht bei außergewöhnlich großem Verlust. 

(3) Ist der Frachtführer nach dem Frachtvertrag ver-
pflichtet, das Gut gegen die Einwirkung von Hitze,
Kälte, Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit,
Erschütterungen oder ähnlichen Einflüßen besonders
zu schützen, so kann er sich auf Absatz 1 Nr. 4 nur
berufen, wenn er alle ihm nach den Umständen oblie-
genden Maßnahmen, insbesondere hinsichtlich der
Auswahl, Instandhaltung und verwendung besonderer
Einrichtungen, getroffen und besondere Weisungen
beachtet hat. 

(4) Der Frachtführer kann sich auf Absatz 1 Nr. 6 nur
berufen, wenn er alle ihm nach den Umständen oblie-
genden Maßnahmen getroffen und besondere Wei-
sungen beachtet hat. 

§ 428 Haftung für andere Der Frachtführer hat Hand-
lungen und Unterlassungen seiner Leute in gleichem
Umfange zu vertreten wie eigene Handlungen und
Unterlassungen, wenn die Leute in Ausübung ihrer
Verrichtungen handeln. Gleiches gilt für Handlungen
und Unterlassungen anderer Personen, deren er sich
bei der Ausführung der Beförderung bedient. 

§429 Wertersatz 
(1) Hat der Frachtführer für gänzlichen oder teilwei-
sen Verlust des Gutes Schadenersatz zu leisten, so ist
der Wert amOrt und zur Zeit der Übernahme zur
Beförderung zu ersetzen. 

(2) Bei Beschädigung des Gutes ist der Unterschied
zwischen dem Wert des unbeschädigten Gutes am
Ort und zur Zeit der Übernahme zur Beförderung und
dem Wert zu ersetzen, den das beschädigte Gut am
Ort und zur Zeit der Übernahme gehabt hätte. Es wird
vermutet, daß die zur Schadensminderung und Scha-
densbehebung aufzuwendenden Kosten dem nach
Satz 1 zu ermittelnden Unterschiedsbetrag entspre-
chen. 

(3) Der Wert des Gutes bestimmt sich nach dem
Marktpreis, sonst nach dem gemeinen Wert von
Gütern gleicher Art und Beschaffenheit. Ist das Gut
unmittelbar vor Übernahme zur Beförderung verkauft
worden, so wird vermutet, daß der in der Rechnung
des Verkäufers ausgewiesene Kaufpreis abzüglich
darin enthaltener Beförderungskosten, der Markt-
preis ist. 

§ 431 Haftungshöchstbetrag 
(1) Die nach den §§ 429 und 430 zu leistende Ent-
schädigung wegen Verlust oder Beschädigung der
gesamten Sendung ist auf einen Betrag von 8,33
Rechnungseinheiten für jedes Kilogramm des Rohge-
wichtes der Sendung begrenzt. 

(2) Sind nur einzelne Frachtstücke der Sendung verlo-
ren oder beschädigt worden, so ist die Haftung des
Frachtführers begrenz auf einen Betrag von 8,33
Rechnungseinheiten für jedes Kilogramm des Rohge-
wichts 
1. der gesamten Sendung, wenn die gesamte Sen-

dung entwertet ist, 
2. des entwerteten Teils der Sendung, wenn nur ein

Teil der Sendung entwertet ist. 

(3) Die Haftung des Frachtführers wegen Überschrei-
tung der Lieferfrist ist auf den dreifachen Betrag der
Fracht begrenzt. 

(4) Die in den Absätzen 1 und 2 genannte Rechnungs-
einheit ist das Sonderziehungsrecht des Internationa-

len Währungsfonds. Der Betrag wir in Deutschen
Mark entsprechend dem Wert der Deutschen Mark
gegenüber dem Sonderziehungrecht am Tag der
Übernahme des Gutes zur Beförderung oder an dem
von den Parteien vereinbarten Tag umgerechnet. Der
Wert der Deutschen Mark gegenüber dem Sonderzie-
hungsrecht wird nach der Berechnungsmethode
ermittelt, die der Internationale Währungsfonds an
dem betreffenden Tag für seine Operationen und
Transaktionen anwendet. 

§ 432 Ersatz sonstiger Kosten 
Haftet der Frachtführer wegen Verlust oder Beschä-
digung, so hat er über den nach den §§ 429 bis 431 zu
leistenden Ersatz hinaus die Fracht, öffentliche Abga-
ben und sonstige Kosten aus Anlaß der Beförderung
des Gutes zu erstatten, im Fall der Beschädigung
jedoch nur in dem nach § 429 Abs. 2 ermittelnden
Wertverhältnis. Weiteren Schaden hat er nicht zu
ersetzen.

§ 433 Haftungshöchstbetrag bei
sonstigen Vermögensschäden 
Haftet der Frachtführer wegen der Verletzung einer
mit der Ausführung der Beförderung des Gutes
zusammenhängenden vertraglichen Pflicht für Schä-
den, die nicht durch Verlust oder Beschädigung des
Gutes oder durch Überschreitung der Lieferfrist ent-
stehen, und handelt es sich um andere Schäden als
Sach- oder Personenschäden, so ist auch in diesem
Falle die haftung begrenzt, und zwar auf das Dreifa-
che des Betrages, der bei Verlust des Gutes zu zahlen
wäre. 

§434 Außervertragliche Ansprüche 
(1) Die in diesem Unterabschnitt und im Frachtvertrag
vorgesehenen Haftungsbefreiungen und Haftungsbe-
grenzungen gelten auch für einen außervertraglichen
Anspruch des Absenders oder des Empfängers gegen
den Frachtführer wegen Verlust oder Beschädigung
des Gutes oder wegen Überschreitung der Lieferfrist. 
(2) Der Frachtführer kann auch gegenüber außerver-
traglichen Ansprüchen Dritter wegen Verlust oder
Beschädigung des Gutes die Einwendungen nach
Absatz 1 geltend machen. Die Einwendungen können
jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn 
1. der Dritte der Beförderung nicht zugestimmt hat

und der Frachtführer die fehlende Befugnis des
Absenders, das Gut zu versenden, kannte oder
fahrläßig nicht kannte oder 

2. das Gut vor Übernahme zur Beförderung dem Drit-
ten oder einer Person, die von diesem Ihr Recht
zum Besitz ableitet, abhanden gekommen ist. 

§ 435 Wegfall der Haftungsbefrei-
ungen und -begrenzungen 
Die in diesem Unterabschnitt und im Frachtvertrag
vorgesehenen Haftungsbefreiungen und Haftungsbe-
grenzungen gelten nicht, wenn der Schaden auf eine
Handlung oder Unterlassung zurückzuführen ist, die
der Frachtführer oder eine in § 428 genannte Person
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vorsätzlich oder leichtfertig und in dem Bewußtsein,
daß ein Schaden mit Wahrscheinlichkeit eintreten
werde, begangen hat. 

Beförderung von Umzugsgut

§ 451 Umzugsvertrag 
Hat der Frachtvertrag die Beförderung von Umzugs-
gut zum Gegenstand, so sind auf den Vertrag die Vor-
schriften des ersten Unterabschnitts anzuwenden,
soweit die folgenden besonderen Vorschriften oder
anzuwendende internationale Übereinkommen nichts
anderes bestimmen. 
§ 451a Pflichten des Frachtführers 
(1) Die Pflichten des Frachtführers umfassen auch
das Ab- und Aufbauen der Möbel sowie das Ver- und
Entladen des Umzugsgutes. 
(2) Ist der Absender ein Verbraucher (§ 414 Abs. 4), so
zählt zu den Pflichten des Frachtführers ferner die
Ausführung sonstiger auf den Umzug bezogener Lei-
stungen wie die Verpackung und Kennzeichnung des
Umzugsgutes. 

§ 451b Frachtbrief. Gefährliches
Gut. Begleitpapiere. Mitteilungs-
und Auskunftspflichten 
(1) Abweichend von § 408 ist der Absender nicht ver-
pflichtet, einen Frachtbrief auszustellen. 

(2) Zählt zu dem Umzugsgut gefährliches Gut und ist
der Absender ein Verbraucher (§ 414 Abs. 4), so ist er
abweichend von § 410 lediglich verpflichtet, den
Frachtführer über die von dem Gut ausgehende
Gefahr allgemein zu unterrichten; die Unterrichtung
bedarf keiner Form. Der Frachtführer hat den Absen-
der über dessen Pfllicht nach Satz 1 zu unterrichten. 

(3) Der Frachtführer hat den Absender, wenn dieser
ein Verbraucher ist (§ 414 Abs. 1), über die zu beach-
tenden Zoll- und sonstigen Verwaltungsvorschriften
zu unterrichten. Er ist jedoch nicht verpflichtet zu
prüfen, ob vom Absender zur Verfügung gestellte
Urkunden und erteilte Auskünfte richtig und vollstän-
dig sind. 

§ 451c Haftung des Absenders in
besonderen Fällen 
Abweichend von § 414 Abs. 1 Satz 2 hat der Absender
dem Frachtführer für Schäden nur bis zu einem
Betrag von 1200 Deutsche Mark je Kubikmeter
Laderau, der zur Erfüllung des Vertrages benötigt
wird, Ersatz zu leisten. 

§ 451d Besondere Haftungsaus-
schlußgründe
(1) Abweichend von § 427 ist der Frachtführer von sei-
ner Haftung befreit, soweit der Verlust oder die
Beschädigung auf eine der folgenden Gefahren

zurückzuführen ist: 
1. Beförderung von Edelmetallen, Juwelen, Edelstei-

nen, Geld, Briefmarken, Münzen, wertpapieren
oder Urkunden; 

2. ungenügende Verpackung oder Kennzeichnung
durch den Absender; 

3. Behandeln, Verladen oder Entladen des Gutes
durch den Absender; 

4. Beförderung von nicht vom Frachtführer verpak-
ktem Gut in Behältern; 

5. Verladen oder Entladen von Gut, dessen Größe oder
Gewicht den Raumverhältnissen an der Ladestelle
oder Entladestelle nicht entspricht, sofern der
Frachtführer den Absender auf die Gefahr einer
Beschädigung vorher hingewiesen und der Absen-
der auf der Durchführung der Leistung bestanden
hat; 

6. Beförderung lebender Tiere oder Pflanzen; 
7. natürliche oder mangelhafte Beschaffenheit des

Gutes, der zufolge es besonders leicht Schäden,
insbesondere durch Bruch, Funktionsstörungen,
Rost, inneren Verderb oder Auslaufen, erleidet. 

(2) Ist ein Schaden eingetreten, der nach den
Umständen des Falles aus einer der in Absatz 1
bezeichneten Gefahren entstehen konnte, so wird ver-
mutet, daß der Schaden aus dieser Gefahr entstan-
den ist. 

(3) Der Frachtführer kann sich auf Absatz 1 nur beru-
fen, wenn er alle ihm nach den Umständen obliegen-
den Maßnahmen getroffen und besondere Weisungen
beachtet hat. 

§ 451e Haftungshöchstbetrag 
Abweichend von § 431 Abs. 1 und 2 ist die Haftung
des Frachtführers wegen Verlust oder Beschädigung
auf einen Betrag von 1200 Deutsche Mark je Kubik-
meter Laderaum der zur Erfüllung des Vertrages
benötigt wird, beschränkt. 

§ 451f Schadensanzeige
Abweichend von § 438 Abs. 1 und 2 erlöschen
Ansprüche wegen Verlust oder Beschädigung des
Gutes, 
1. wenn der Verlust oder die Beschädigung des Gutes

äußerlich erkennbar war und dem Frachtführer
nicht spätestens am Tag nach der Ablieferung
angezeigt worden ist, 

2. wenn der Verlust oder die Beschädigung äußerlich
nicht erkennbar war und dem Frachtführer nicht
innerhalb von vierzehn Tagen nach der Ablieferung
angezeigt worden ist. 

§ 451g Wegfall der Haftungsbefrei-
ungen und - begrenzungen 
Ist der Absender ein Verbraucher (§ 414 Abs. 4), so
kann sich der Frachtführer oder eine in § 428
genannte Person 
1. auf die in den §§ 451d und 451e sowie in dem

Ersten Unterabschnitt vorgesehenen Haftungsbe-
freiungen und Haftungsbegrenzungen nicht beru-
fen, soweit der Frachtführer es unterläßt, den
Absender bei Abschluß des Vertrages über die Haf-
tungsbestimmungen zu unterrichten und auf die
Möglichkeit hinzuweisen, eine weitergehende Haf-
tung zu vereinbaren oder das Gut zu versichern, 

2. auf § 451f in Verbindung mit § 438 nicht berufen,
soweit der Frachtführer es unterläßt, den Empfän-
ger spätestens bei der Ablieferung des Gutes über
die Form und Frist der Schadensanzeige sowie die
Rechtsfolgen bei Unterlassen der Schadensanzeige
zu unterrichten. Die Unterrichtung nach Satz 1 Nr.
1 muß in drucktechnisch deutlicher Gestaltung
besonders hervorgehoben sein. 

§ 451h Abweichende Vereinbarun-
gen 
(1) Ist der Absender ein Verbraucher (§ 414 Abs. 4), so
so kann von den die Haftung des Frachtführers und
des Absenders regelnden Vorschriften dieses Unter-
abschnitts sowie den danach auf den Umzugsvertrag
anzuwendenden Vorschriften des Ersten Unterab-
schnitts nicht zum Nachteil des Absenders abgewi-
chen werden. 

(2) In allen anderen als den in Absatz 1 genannten
Fällen kann von den darin genannten Vorschriften nur
durch Vereinbarung abgewichen werden, die im ein-
zelnen ausgehandelt ist, auch wenn sie für eine
Mehrzahl von gleichartigen Verträgen zwischen den-
selben Vertragsparteien getroffen ist. Die vom Fracht-
führer zu leistende Entschädigung wegen Verlust
oder Beschädigung des Gutes kann jedoch auch
durch vorformulierte Vertragsbedingungen auf einen
anderen als den in § 451e vorgesehenen Betrag
begrenzt werden. Gleiches gilt für die vom Absender
nach § 414 in Verbindung mit § 451c zu leistende Ent-
schädigung. Die in den vorformulierten Vertragsbe-
dingungen enthaltene Bestimmung ist jedoch unwirk-
sam, wenn sie nicht in drucktechnisch deutlicher
Gestaltung besonders hervorgehoben ist. 

(3) Unterliegt der Umzugsvertrag ausländischem
Recht, so sind die Absätze 1 und 2 gleichwohl anzu-
wenden, wenn nach dem Vertrag der Ort der Über-
nahme und der Ablieferung des Gutes im Inland lie-
gen.
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